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Wichtige Termine im I. Quartal 2008 Landessportbund 
Hessen e.V.
Abgabetermin für die Bestandserhebung des 15.01.2008
Abgabetermin für die Anträge auf Bezuschussung 
für die Beschäftigung von Übungsleiter am 31.03.2008

Wichtige Termin im Kalenderjahr 2008 Landkreis Kassel:
Anträge für die Bezuschussung langlebiger Sportgeräte 01.03.2008
Anträge für die Bezuschussung von Baumaßnahmen

01.09.2008

Erinnerung an die Portokostenbeteiligung der 
Sportkreisvereine
Nochmalige Erinnerung an die Sportkreisvereine um Überweisung der 
Portokostenbeteiligung für das Kalenderjahr 2007.

Versand der Sportkreis- Informationen ab Januar 2008:
Wie bereits schon mehrmals mitgeteilt, soll aus Kostenersparnis der 
Versand der Sportkreis- Information ab sofort per e-mail erfolgen.
Vereine, die eine e-mail Adresse bisher nicht benannt haben, möchten 
dies nunmehr umgehend an den Sportkreisvorsitzenden erledigen 
(edgar-oberlaender@gmx.de) 

Neue amtlich vorgeschriebene Muster für 
Zuwendungsbestätigungen
Ab dem 01.01.2008 sind ausschließlich die neuen amtlich 
vorgeschriebenen Muster der Zuwendungsbestätigungen 
(Spendenbescheinigungen) zu verwenden. Grundlage hierfür das das 
Gesetz zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, welches 
rückwirkend ab dem 01.01.2007 Gültigkeit hat. Nach der 
Verwaltungsanweisung der Finanzbehörden gilt eine Übergangszeit bis 
zum 30.06.2008. Die für das Kalenderjahr 2007 nach altem Muster 
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ausgestellten Zuwendungsbescheinigungen brauchen nicht geändert 
zu werden.
(Siehe auch Sportkreis-Information vom 27.12.2007).

Ehrenamtspauschale des § 3 Nr. 26 a EStG muss nicht
ausgezahlt werden:
Die Ehrenamtspauschale des § 3 Nr. 26 a EStG in Höhe bis zu 500,-€
jährlich ist rückwirkend ab dem 01.01.2007 steuerfrei. Nach den 
neusten Erkenntnissen m u s s das Entgelt für die ehrenamtliche 
Tätigkeit n i c h t tatsächlich ausgezahlt werden, jedoch  m u s s ein 
Aufwand tatsächlich vorhanden sein.
Vorsteuerpauschalierung ab 01.01.2008:
Die Vorsteuerpauschalierung kommt nur für Sportvereine in Betracht 
die im Kalenderjahr 2008 umsatzsteuerpflichtig sind.
Voraussetzungen:
� Der Vorjahresumsatz (2007) hat nicht mehr als 30.678,-€ (ab 

2008=35.000,-€) betragen
� Der Verein ist nicht zur Bilanzierung (§ 4 Ansatz 1 EStG) verpflichtet
� Erklärung des Sportvereins bis zum 10. Tag nach Ablauf des ersten 

Voranmeldungszeitraumes gegenüber dem Finanzamt, dass er den 
Durchschnittssatz in Anspruch nehmen will

� Bindungswirkung der Erklärung 5 Kalenderjahre

Arbeitnehmer des Vereins:

Beschäftigungsverhältnis Lohnsteuer Sozialversicherung
Mini-Job bis 400,- €
Geringfügiges
Beschäftigungsver- hältnis

Entgeltszahlung bis 400 € 
monatlich

2% Pauschalsteuer
(an 
Bundesknappschaft)

13 % 
Krankenversicherung
(nicht für Beamte und 
private
Krankenversicherung)
15% Rentenversicherung
0,1%Umlage
(an Bundesknappschaft)

Midi-Job 400,01 € bis 800,-€
Entgeltszahlung in der 
Gleitzone von 400,01 € bis 
800,-€

Lohnsteuerkarte 
erforderlich

Volle Arbeitgeberbeiträge
Ermäßigte 
Arbeitnehmerbeiträge
zur Sozialversicherung

Kurzfristige Beschäftigung
höchstens 62,-€ pro Arbeitstag 
und
höchstens 12,-€ pro Stunde

Beschäftigung nicht länger als 
2
Monate oder 50 Arbeitstage im
Kalenderjahr

Lohnsteuerkarte 
erforderlich

25% Pauschalsteuer 
durch den
Arbeitgeber 
zuzüglich Kirchen-
steuer und 
Solidaritätszuschlag

sozialversicherungsfrei



Die Sportkreis-Information ist ein Mitteilungsblatt des Sportkreises 49 Hofgeismar e.V.
Herausgeber: Sportkreis 49 Hofgeismar e.V. Verantwortlich: Sportkreisvorsitzender Edgar 
Oberländer, Fr.-Ebert-Str.10, 34385 Bad Karlshafen, Telefon: 05672/1616 

Hauptbeschäftigung Lohnsteuerkarte 
erforderlich
voller 
Lohnsteuerabzug

Volle 
Sozialversicherungspflicht
mit 
Arbeitnehmerbeiträgen
und Arbeitgeberbeiträgen

Änderung des Körperschaftsteuersatz ab 01.01.2008:
Ab dem 01.01.2008 beträgt der Steuersatz für Körperschaftsteuer 15 % 
(bis 31.12.2007 = 25%)
Körperschaftsteuer kann nur im Rahmen der steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe in Betracht kommen, wenn die 
Einnahmen mehr als 35.000,- € betragen.

Änderung des Gewerbesteuersatz ab 01.01.2008:
Ab dem 01.01.2008 beträgt der Gewerbesteuersatz für Körperschaften 
3,5 % (bis 31.12.2007 = 5%).

Körperschaft- und Gewerbesteuerfreibetrag:
Körperschaftsteuerfreibetrag = 3.835,- €
Gewerbesteuerfreibetrag = 3.900,- €


